
Auszug aus dem Protokoll  
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 22. August 2018

751. Strassen (Andelfingen, 542 Poststrasse, Holzbrücke Thur,  
Instandsetzung, zusätzliche Ausgaben)

A. Ausgangslage

Mit Verfügung Nr. 1436/2017 bewilligte die Baudirektion für die In-
standsetzung der Holzbrücke Thur, Objekt Nr. 030-004, in der Gemeinde 
Andelfingen eine Ausgabe von Fr. 997 000.

Die Instandsetzung erfolgt, wie in der Gesamtverfügung der Leitstelle 
für Baubewilligungen vom 23. Mai 2017 vorgesehen, in enger Zusammen-
arbeit und in Absprache mit der Denkmalpflege. Bei der gemeinsamen 
Begehung des Bauwerks wurden zusätzliche Arbeiten seitens der Denk-
malpflege gewünscht, die gegenüber der bewilligten Ausgabe Mehrkos-
ten von insgesamt Fr. 100 000 verursachen.

Die Mehrkosten setzen sich folgendermassen zusammen:
– Ersatz der Fassadenschindeln;
– grüner Anstrich der neuen Holzbauteile;
– Anpassungen am Windverband;
– Wiederherstellung des Mittelpfeilers.

B. Zusätzliche Ausgaben

Die vorliegend zu bewilligenden zusätzlichen Ausgaben ändern die 
Verteilung der Ausgaben wie folgt:

Bewilligte 
Ausgaben 
in Franken

Zusätzliche 
Ausgaben 
in Franken

Gesamte 
Ausgabensumme 

in Franken

Bauarbeiten 948 200 100 000 1 048 200
Nebenarbeiten 5 800 5 800
Technische Arbeiten 43 000 43 000

Total 997 000 100 000 1 097 000

Für die Mehrkosten von Fr. 100 000 ist eine gemäss § 37 Abs. 2 lit. b des 
Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (LS 611) gebundene 
zusätzliche Ausgabe zulasten der Erfolgsrechnung, Konto Nr. 8400.31410 
80050, Staatsstrassen baulicher Unterhalt, Leistungsgruppe Nr. 8400, Tief-
bauamt, zu bewilligen. 

Den gesamten Rechnungsverkehr hat das Objekt Nr. 030-004, Pro-
jekt Nr. 84B-11215-30, Gemeinde Andelfingen, Holzbrücke Thur, 542 Post-
strasse, aufzunehmen. Der Betrag ist im Budget 2018 enthalten.
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Auf Antrag der Baudirektion

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Für die Instandsetzung des Objekts Nr. 030-004, Holzbrücke Thur, 
Gemeinde Andelfingen, wird zur Ausgabenbewilligung gemäss Verfü-
gung der Baudirektion Nr. 1436/2017 von Fr. 997 000 eine zusätzliche ge-
bundene Ausgabe von Fr. 100 000 zulasten der Erfolgsrechnung der Leis-
tungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt, bewilligt.

Die gesamte zur Verfügung stehende Ausgabensumme beträgt 
Fr. 1 097 000.

II. Dieser Betrag wird nach Massgabe des Schweizerischen Baupreis-
indexes gemäss folgender Formel der Teuerung angepasst:

Bewilligte Ausgabe × Zielindex ÷ Startindex (Indexstand April 2018)
III. Mitteilung an die Finanzdirektion, die Volkswirtschaftsdirektion 

und die Baudirektion. 

Vor dem Regierungsrat 
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli


